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149. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Ale Ghribi, zuletzt wohnhaft in 49477 Ibbenbüren, Broelmannweg 9,  ist ein Bescheid 

des Landrates des Kreises Steinfurt vom 24.02.2026 (Az: 124657970) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 315, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 27.04.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 26/2026/149 
 
 
 

150. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Fouad Ibrahim, zuletzt wohnhaft in 48477 Hörstel, Tulpenstraße 3,  ist ein Bescheid 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 05.03.2026 (Az: 124464906) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklen-
burger Str. 10, Zimmer A 317 a, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 30.04.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 26/2026/150 
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151. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn David Lang, zuletzt wohnhaft in 48366 Laer, Freisenbrock 16, ist ein Bescheid 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 22.01.2026 (Az. 124657203) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 05.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 26/2026/151 
 

152. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Halil Kas, zuletzt wohnhaft in 59581 Warstein, Hauptstr. 108,  ist ein 

Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 17.03.2026 (Az: 124108905) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 315, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 07.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

 
Kreis Steinfurt 26/2026/152 
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153. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen, Frau Elem Cakir, zuletzt wohnhaft Darbrookstr. 57, 48431 Rheine – Aufenthalt unbe-
kannt, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 11.05.2026 (Az.: 38 63 38-
0963004083) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer 685 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Der Be-
scheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergan-
gen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 11.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               

Kreis Steinfurt 26/2026/153 
 

154. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Sven Grünke, zuletzt wohnhaft in 48268 Greven, Weserstr. 32, ist ein Bescheid 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 23.04.2026 (Az. 124659817) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 12.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 26/2026/154 
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155. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 
 
Gegen Herrn Michele Agugliaro, zuletzt wohnhaft in St. Ulrichstr. 22, 92269 Fensterbach, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 07.05.2026 (Az. 124660255) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
 
Steinfurt, 15.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               
 

Kreis Steinfurt 26/2026/155 
 

 

156. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes 
 
 
Gegen Tanya Dasheva Plamenova , zuletzt wohnhaft unbekannt ist ein Dokument des Landra-
tes des Kreises Steinfurt vom 19.05.2026 (Az.: 51-14-24-19952) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 

Steinfurt, 19.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               

Kreis Steinfurt 26/2026/156 
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157. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes 
 
Gegen Lana Schulze, zuletzt wohnhaft Siddelweg 4 in 49076 Osnabrück ist ein Dokument des 
Landrates des Kreises Steinfurt vom 30.04.2026 (Az.: 51-14-24-15343) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
 
Steinfurt, 19.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               

Kreis Steinfurt 26/2026/157 
 
 

158. Öffentliche Zustellung eines Bescheides 
 

 
Gegen Herrn Angel Rashkov, zuletzt wohnhaft in 45888 Gelsenkirchen, Hohenzollernstr. 31, ist ein 

Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 02.04.2026 (Az: 124754839) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 315, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt 
als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 20.05.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
               

Kreis Steinfurt 26/2026/158 
 
 
 
 
          
 


